
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1974/11/28 11Os79/74
(11Os80/74)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.11.1974

Norm

StGB §29

Rechtssatz

Der im § 173 StG enthaltene Grundsatz der Zusammenrechnung ist überall dort anzuwenden, wo ein bestimmter - die

deliktische Schadenshöhe oder den Wert des Deliktsobjektes betre7enden - Betrag für die Anwendung des Gesetzes

maßgebend ist und gilt für das gesamte Strafgesetz.
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